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7.1 Facharzt / Fachärztin für Allgemeinchirurgie 
(Allgemeinchirurg / Allgemeinchirurgin) 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Basisweiter-
bildung die Erlangung der Facharztkompetenz Allgemein-
chirurgie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbil-
dungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 
 
 Weiterbildungszeit:
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon  
- 24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Chirurgie 
- 48 Monate Weiterbildung zum Facharzt für Allgemein-

chirurgie, davon 
- 12 Monate in Orthopädie und Unfallchirurgie 
- 12 Monate in Viszeralchirurgie 
- 24 Monate in Allgemeinchirurgie oder anderen 

Facharztweiterbildungen des Gebietes Chirurgie, 
davon können bis zu 
- 12 Monate in Anästhesiologie, Anatomie, 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Na-
sen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin und Gast-
roenterologie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, 
Neurochirurgie, Pathologie oder Urologie ab-
geleistet/angerechnet werden 

- 12 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet 
werden. 

   
 

   
Weiterbildungsinhalt: 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
- der operativen und nicht operativen Grund- und 

Notfallversorgung bei gefäß-, thorax-, unfall- und 
viszeralchirurgischen einschließlich der koloprok-
tologischen Erkrankungen, Verletzungen, Fehlbil-
dungen und Infektionen 

- der Indikationsstellung zur operativen und konser-
vativen Behandlung einschließlich der Risikoein-
schätzung und prognostischen Beurteilung 

- endoskopischen, laparoskopischen (minimal-inva-
siven) Operationsverfahren 

- instrumentellen und funktionellen Untersuchungs-
methoden 

- der Erhebung einer intraoperativen radiologischen 
Befundkontrolle unter Berücksichtigung des 
Strahlenschutzes 

 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Ultraschalluntersuchungen des Abdomens, Retro-
peritoneums, der Urogenitalorgane 

- große Wundversorgung bei Weichteilverletzungen 
- Deckung von Haut- und Weichteildefekten 
- Verbände, z.B. Kompressions-, Stütz-, Schienen- 

und fixierende Verbände 
- Repositionen von Frakturen und Luxationen 
- operative Eingriffe an Kopf/Hals und Brustwand 

einschließlich Thorakotomien und Thoraxdraina-
gen und an Bauchwand und Bauchhöhle, Stütz- 
und Bewegungssystem, Gefäß- und Nervensys-
tem einschließlich Resektionen, Übernähungen, 
Exstirpationen und Exzisionen mittels konventio-
neller, endoskopischer und interventioneller Tech-
niken, z.B. Lymphknotenexstirpation, Port-Im-
plantation, Entfernung von Weichteilgeschwülsten, 
Schilddrüsenresektion, explorative Laparotomie, 
Thorakotomie, Thoraxdrainage, Magen-, Dünn-
darm- und Dickdarmresektion, Notversorgung von 
Leber- und Milzverletzungen, Cholecystektomie, 
Appendektomie, Anus praeter-Anlage, Hernioto-
mien, Hämorrhoidektomie, periproktitische Ab-
zessspaltung, Fistel- und Fissur-Versorgung, Os-

   
 

teosynthesen, Implantatentfernung, Exostosenab-
tragung, Amputationen, Varizenoperationen, 
Thrombektomie, Embolektomie, Tracheotomie 

- Mitwirkung bei Eingriffen höherer Schwierigkeits-
grade 

 
Spezielle Übergangsbestimmungen 

 
Kammerangehörige, die die Facharztbezeichnung Chirur-
gie besitzen, sind berechtigt, stattdessen die Facharztbe-
zeichnung Allgemeine Chirurgie zu führen. 
 
Kammerangehörige, die die Facharztbezeichnung Allge-
meine Chirurgie besitzen, sind berechtigt, stattdessen die 
Facharztbezeichnung Allgemeinchirurgie zu führen. 
 

   
 




